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E-Mail: nag@aggerverband.de

Bei Antwort bitte angeben:
Mein Zeichen: 24-275-fu-gor-nag
Datum: 25. März 2024

Aufstellungsbeschluss und frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger der öffentlichen Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB und interkommunale 
Abstimmung mit den Nachbargemeinden gem. §2 Abs. 2BauGB: 
141. Änderung des Flächennutzungsplanes "Gummersbach - Am Strombach"

Ihr Schreiben vom 29.02.2024, Zeichen: 9.1

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Bezugnahme auf Ihr o.g. Schreiben teile ich Ihnen mit, dass sich das 
Plangebiet im Einzugsgebiet der Kläranlage Rospe befindet und ist im derzeit 
gültigen Netzplan enthalten. Grundsätzlich bestehen also keine Bedenken gegen 
die Planung. Allerdings kann aus Sicht der Abwasserbehandlung eine endgültige 
Stellungnahme erst erfolgen, wenn Art und Menge des neu anfallenden Abwassers 
vorliegen.

Aus Sicht des Bereiches Gewässerentwicklung und –unterhaltung teile ich Ihnen 
mit, dass sich innerhalb des Plangebietes kein Gewässer befindet, eine 
Betroffenheit des Bereiches Fließgewässer des Aggerverbands ist somit eventuell 
nur indirekt im Zusammenhang mit der geplanten Niederschlagswasserbeseitigung 
gegeben. Allgemeiner Hinweis zur zukünftigen Niederschlagsentwässerung: Durch 
die geplante bauliche Verdichtung und weitere Versiegelung von Flächen in dem 
Plangebiet ergeben sich ggf. Änderungen bei der Niederschlagswasserbeseitigung. 
In Abhängigkeit der gegebenen hydrogeologischen Verhältnisse ist der 
Versickerung von Niederschlagswässern vor Ort gegenüber der punktuellen 
Einleitung in ein Gewässer unbedingt Vorrang einzuräumen. Es ist zu beachten, 
dass bei Einleitung zusätzlicher Niederschlagswässer über die bestehende Regen-
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wasserkanalisation in ein Oberflächengewässer ggf. bestehende 
Einleitungserlaubnisse über ein einschlägiges Wasserrechtsverfahren anzupassen 
sind, wobei sich zulässige Einleitungsmengen an den Anforderungen des 
Merkblattes BWK M 3/ M 7 (bzw. DWA M/A 102) orientieren sollten. Dies gilt auch 
für den Neubau von Entwässerungssystemen. 

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, dann wenden Sie
sich bitte an Herrn Gorres (Abwasser) unter der Telefon-Nr. 02261/361160 oder 
Frau Funk (Fließgewässer) unter der Telefon-Nr. 02261/361142.

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand 
gez. Dr. Uwe Moshage
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Stadt Gummersbach
FB Stadtplanung, Verkehr
und Bauordnung
-Resort Stadtplanung-

Per E-Mail an:
Bauleitplanung@gummersbach.de

141. Änderung des Flächennutzungsplanes "Gummersbach - Am
Strombach"

Hier: Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-

licher Belange gem. § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Ihr Schreiben vom 29. Februar 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus bergbehördlicher Sicht gebe ich Ihnen zum o. g. Planvorhaben fol-

gende Hinweise und Anregungen:

Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung (Planbereich)

liegt über dem vormals auf Eisenerz verliehenen, bereits erloschenen

Bergwerksfeld „Brassert“.

Rechtsnachfolgerin der letzten Eigentümerin des vorgenannten bereits

erloschenen Bergwerksfeldes ist die Barbara Rohstoffbetriebe GmbH

(Hauptstraße 113 in 40764 Langenfeld).

Soweit eine entsprechende grundsätzliche Abstimmung mit der Barbara

Rohstoffbetriebe GmbH als Rechtsnachfolgerin der letzten Bergwerks-

feldeigentümerin nicht bereits erfolgt ist, empfehle ich, dieser in Bezug
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Bergbau sowie zu dort vorliegenden weiteren Informationen bzgl. berg-

schadensrelevanter Fragestellungen Gelegenheit zur Stellungnahme zu

geben. Möglicherweise liegen der Rechtsnachfolgerin der letzten Berg-

werksfeldeigentümerin auch Informationen zu Bergbau in dem betref-

fenden Bereich vor, der hier nicht bekannt ist. Insbesondere sollte dieser

dabei auch Gelegenheit gegeben werden, sich zum Erfordernis von An-

passungs- oder Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von Bergschä-

den zu äußern. Diese Fragestellung ist grundsätzlich privatrechtlich zwi-

schen Grundeigentümer*in / Vorhabensträger*in und in diesem Falle der

Rechtsnachfolgerin der letzten Bergwerksfeldeigentümerin zu regeln.

Unabhängig der vorgenannten privatrechtlichen Aspekte teile ich Ihnen

mit, dass in den hier derzeitig vorliegenden Unterlagen im Planbereich

kein umgegangener Bergbau dokumentiert ist. Mit bergbaulich beding-

ten Einwirkungen auf die Tagesoberfläche ist demnach nicht zu rechnen

und es bestehen aus bergbehördlicher Sicht keine Bedenken zur in Re-

de stehenden Flächennutzungsplanänderung.

Abschließend und ergänzend teile ich Ihnen mit, dass der Planbereich in

einem Gebiet liegt, in dem möglicherweise verkarstungs- bzw. auslau-

gungsfähiges Gestein vorhanden ist. Wegen damit gegebenenfalls ver-

bundener Gefährdungen empfehle ich Ihnen, soweit nicht bereits ge-

schehen, den Geologischen Dienst NRW – Landesbetrieb (De-Greiff-

Straße 195 in 47803 Krefeld) um Stellungnahme zu bitten.

Für eventuelle Rückfragen zu dieser Stellungnahme stehe ich Ihnen

gern zur Verfügung.

Bearbeitungshinweis:
Diese Stellungnahme wurde bezüglich der bergbaulichen Verhältnisse

auf Grundlage des aktuellen Kenntnisstandes erarbeitet. Die Bezirksre-

gierung Arnsberg hat die zugrunde liegenden Daten mit der zur Erfül-
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zusammengestellt. Die fortschreitende Auswertung und Überprüfung der

vorhandenen Unterlagen sowie neue Erkenntnisse können zur Folge

haben, dass es im Zeitverlauf zu abweichenden Informationsgrundlagen

auch in Bezug auf den hier geprüften Vorhabens- oder Planbereich

kommt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit

der Daten kann insoweit nicht übernommen werden. Soweit Sie als be-

rechtigte öffentliche Stelle Zugang zur Behördenversion des Fachinfor-

mationssystems „Gefährdungspotenziale des Untergrundes in NRW“

(FIS GDU) besitzen, haben Sie hierdurch die Möglichkeit, den jeweils

aktuellen Stand der hiesigen Erkenntnisse zur bergbaulichen Situation

zu überprüfen. Details über die Zugangs- und Informationsmöglichkeiten

dieses Auskunftssystems finden Sie auf der Homepage der Bezirksre-

gierung Arnsberg (www.bra.nrw.de) mithilfe des Suchbegriffs „Behör-

denversion GDU“. Dort wird auch die Möglichkeit erläutert, die Daten

neben der Anwendung ebenfalls als Web Map Service (WMS) sowie als

Web Feature Service (WFS) zu nutzen.

Mit freundlichen Grüßen und Glückauf

Im Auftrag

gez. Sören Wenzig



3.4.2024 11:23nina.helbing@gd.nrw.de

Frühzeitige Beteiligung Bauleitplanungen „Gummersbach – Am
Strombach“
An moritz.kretschmer@gummersbach.de  

Sehr geehrter Herr Kretschmer,

zum oben genannten Verfahren bitten Sie den geologischen Dienst um Stellungnahme.

Aus ingenieurgeologischer Sicht gebe ich folgende Hinweise und Anmerkungen:

Im Untergrund der Planfläche liegen die pot. verkarstungsfähigen Gesteine der Selscheid-Schiefer und der
Gummersbach-Schichten. Mir sind keine Erdfälle aus der Umgebung bekannt.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Nina Helbing
Fachbereich 31 – Geothermie und Rohstoffe
Geologischer Dienst NRW – Landesbetrieb –
40208 Düsseldorf (Briefpostanschrift)
De-Greiff-Str. 195 - 47803 Krefeld (Dienstgebäude und Lieferanschrift)
Tel. +49 2151 897 219
E-Mail: nina.helbing@gd.nrw.de
https://www.gd.nrw.de

Unsere Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier: https://www.gd.nrw.de/gd_datenschutz.htm
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Telefon: (0221) 147 - 2381 , 

Fax: (0221) 147 - 2905, 
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Bezirksregierung Köln,  

50606 Köln 

 

Besucheranschrift: 

Scheidtweilerstraße 4, 

50933 Köln 

 

DB bis Köln Hbf,  

U-Bahn 16,18 bis Neumarkt,  

U-Bahn 1,7 bis  

Aachener Straße/ Gürtel 

 

 

Besuchstermine nur nach 

telefonischer Vereinbarung 

 

Landeshauptkasse NRW: 

Landesbank Hessen-Thüringen 

IBAN:  

DE59 3005 0000 0001 6835 15 

BIC: WELADEDDXXX 

Zahlungsavise bitte an 

zentralebuchungsstelle@ 

brk.nrw.de 

Bezirksregierung Köln 

Hauptsitz: 

Zeughausstr. 2-8, 50667 Köln 

Telefon: (0221) 147 – 0 

Fax: (0221) 147 - 3185 

USt-ID-Nr.: DE 812110859 

 

poststelle@brk.nrw.de 

www.bezreg-koeln.nrw.de 

Durchschrift 

Stadt Gummersbach – Der Bürgermeister 
Fachbereich 9 – Stadtplanung, Verkehr und Bauordnung 
Postfach 100852 
51608 Gummersbach 

über 

Oberbergischer Kreis - Der Landrat 
Amt für Planung und Straßen 
51641 Gummersbach 
 
 
 
 

Bauleitplanung der Stadt Gummersbach 

hier: 141. Änderung des Flächennutzungsplans „Gummersbach – 

Am Strombach“; Anfrage gem. §34 LPlG NRW 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom 06.02.2024 stellen Sie die landesplanerische 

Anfrage nach § 34 LPlG NRW zur 141. Änderung des 

Flächennutzungsplans der Stadt Gummersbach „Am Strombach“. 

Geplant ist die Umwandlung von Grünflächen und Flächen für 

Gemeinbedarf mit den Zweckbestimmungen Schule, Bücherei und 

Turnhalle in Wohnbauflächen, Sonstiges Sondergebiet mit der 

Zweckbestimmung Turnhalle, Flächen für Gemeinbedarf mit der 

Zweckbestimmung Kita sowie Grünflächen“ mit den 

Zweckbestimmungen Grünanlage/Park und Kinderspielplatz. 

Die in Rede stehende 141. Änderung des Flächennutzungsplans 

entspricht den Zielen der Raumordnung. 

Städtebauliche Hinweise (Dezernat 35): 

Im Hinblick auf das später erforderliche Genehmigungsverfahren gemäß 

§ 6 BauGB weist mein Dezernat für Städtebau auf folgenden Punkt hin: 
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Bezirksregierung Köln 

Die Darstellung als sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 

Turnhalle zur Errichtung einer Sporthalle bedarf einer Begründung, die 

den vorgelegten Unterlagen nicht zu entnehmen ist. Anlagen für 

sportliche Zwecke sind in nahezu jedem Baugebiet allgemein oder 

ausnahmsweise zulässig. Darüber hinaus auch in Flächen für 

Sportanlagen oder Flächen für Gemeinbedarf mit entsprechender 

Zweckbestimmung. Insofern bedarf es insbesondere hinsichtlich der 

Nutzungsverträglichkeit mit den angrenzenden baulichen Nutzungen 

und den mit der Errichtung der hier vorgesehenen Sporthalle 

verbundenen städtebaulichen Auswirkungen einer städtebaulichen 

Rechtfertigung für die Darstellung als sonstiges Sondergebiet. Insofern 

ist darzulegen, warum keine andere planungsrechtliche Darstellung in 

Frage kommt. 

Der Hinweis resultiert aus einer überschlägigen Sichtung der 

eingereichten Unterlagen und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Eine umfassende Prüfung erfolgt erst im späteren 

Genehmigungsverfahren. 

Ich verweise auf die Hinweise der Stellungnahme des Landrats des 

Oberbergischen Kreises vom 06.03.2024 (Az. 61/1). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

(Flad) 


